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Bericht über zusätzliche Angabe- 
pflichten für börsennotierte 
Aktiengesellschaften
Im Folgenden sind die Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a  

Abs. 1 HGB aufgeführt und wird zugleich über diese gemäß  

§ 176 Abs. 1 Satz 1 AktG erläuternd berichtet.

Im Mai 2006 hat die Viscom AG den IPO (Initial Public Offering) 

vollzogen und war danach bis September 2009 am regulierten 

Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard no-

tiert. Seit September 2009 war die Viscom AG am regulierten 

Markt im General Standard registriert. Zum 22. Januar 2015 voll-

zog die Viscom AG den Wechsel zurück in den Prime Standard 

und notierte zum 31. Dezember 2023 im Prime Standard im  

regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse. 

Das gezeichnete Kapital beträgt 9.020 T€. Es ist in 9.020.000 auf 

Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien mit einem rechne-

rischen Anteil am Grundkapital von 1,00 € je Aktie eingeteilt.

1. Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals

Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Es 

existieren keine unterschiedlichen Aktiengattungen. Keine der 

ausgegebenen Aktien ist mit Sonderrechten versehen. Bei einer 

Kapitalerhöhung, die im Laufe eines Geschäftsjahres durchge-

führt wird, kann die Gewinnbeteiligung der jungen Aktien nach 

der Satzung abweichend von § 60 Abs. 2 S. 3 AktG vom Beginn 

des Geschäftsjahres festgesetzt werden.

2. Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von 

Aktien betreffen

Die Viscom AG hält 134.940 eigene Aktien. Aus diesen stehen 

der Viscom AG gemäß § 71b AktG keine Rechte, insbesondere 

keine Stimmrechte zu.

Das Vorstandsmitglied Dr. Martin Heuser hält direkt 288.049  

Aktien an der Viscom AG. Gemäß § 136 Abs. 1 S. 1 AktG unter-

liegen diese 288.049 Aktien einem Stimmverbot, wenn darüber 

Beschluss gefasst wird, ob Herr Dr. Martin Heuser zu entlasten 

oder von einer Verbindlichkeit zu befreien ist oder ob die Ge-

sellschaft gegen ihn einen Anspruch geltend machen soll. Für  

Aktien, aus denen Herr Dr. Martin Heuser hiernach das Stimm-

recht nicht ausüben kann, kann das Stimmrecht auch nicht 

durch einen anderen ausgeübt werden.

Die vorstehende Stimmrechtsbeschränkung gilt entsprechend 

für (i) die vom Vorstandsmitglied Dirk Schwingel gehaltenen 

12.000 Aktien an der Viscom AG, (ii) die vom Vorstandsmitglied 

Carsten Salewski gehaltenen 7.142 Aktien an der Viscom AG,  

(iii) die vom Aufsichtsratsmitglied Volker Pape direkt gehaltenen 

265.650 Aktien an der Viscom AG und (iv) die vom Aufsichtsrats-

mitglied Prof. Dr. Ludger Overmeyer gehaltenen 5.000 Aktien an 

der Viscom AG. 

Nach Kenntnis des Vorstands bestehen keine vertraglichen 

Stimmrechtsbeschränkungen, insbesondere solche aus Verein-

barungen zwischen Gesellschaftern. 

3. Direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital, die 10 % der 

Stimmrechte überschreiten

Der HPC Vermögensverwaltung GmbH, Hannover, standen 

zum 31. Dezember 2023 53,98 % der Stimmrechte (entspre-

chend 4.869.085 Stimmen) an der Viscom AG zu. Herr Dr. Martin 

Heuser und Herr Volker Pape haben im Wege einer freiwilligen 

Konzernmitteilung aufgrund der Umstrukturierung auf Tochter-

unternehmensebene mit Schwellenberührung jeweils gemäß 

§§ 33, 34 WpHG mitgeteilt, dass ihnen u. a. die Beteiligung der 
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HPC Vermögensverwaltung GmbH über jeweils weitere im Ein-

zelnen mitgeteilte zwischengeschaltete Familiengesellschaften 

und Stiftungen zugerechnet wird. Darüber hinaus hielt Herr Dr. 

Martin Heuser zum 31. Dezember 2023 direkt 288.049 Stimmen 

(entsprechend 3,19 % der Stimmrechte) an der Viscom AG und 

Herr Volker Pape direkt 265.650 Stimmen (entsprechend 2,95 % 

der Stimmrechte) an der Viscom AG.

Zudem haben Frau Nadja Heuser, Herr Michael Heuser, Herr 

Merlin Krügel, Frau Petra Pape und Frau Anne Pape gemäß  

§§ 33, 34 WpHG mitgeteilt, dass ihnen aufgrund acting in concert  

u. a. die Beteiligung der HPC Vermögensverwaltung GmbH zuge-

rechnet wird. Die Einzelheiten lassen sich den Stimmrechtsmittei-

lungen entnehmen, die im Konzernanhang abgebildet sind. 

4. Inhaber von Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse 

verleihen

Es bestehen keine Aktien mit Sonderrechten.

5. Art der Stimmrechtskontrolle, wenn Arbeitnehmer am Kapital 

beteiligt sind und ihre Kontrollrechte nicht unmittelbar ausüben

Die Viscom AG verfügt über keinerlei Mitarbeiterbeteiligungs-

programme in Form von Aktien.

6. Gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen der Satzung über 

die Ernennung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands 

und über die Änderung der Satzung

Die Bestimmung der Anzahl sowie die Bestellung der ordent-

lichen Vorstandsmitglieder und der stellvertretenden Vorstands-

mitglieder, der Abschluss der Anstellungsverträge sowie ein 

etwaiger Widerruf der Bestellung erfolgen nach Maßgabe von 

§ 84 AktG durch den Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat bestellt die 

Vorstandsmitglieder auf höchstens fünf Jahre. Eine wiederholte 

Bestellung oder Verlängerung der Amtszeit, jeweils für höchs-

tens fünf Jahre, ist zulässig.

Über Satzungsänderungen entscheidet gemäß §§ 119 Abs. 1 Nr. 5,  

179 Abs. 1 u. 2 AktG die Hauptversammlung durch Beschluss. 

Ausweislich der Satzung genügt, sofern nicht durch das Gesetz 

eine größere Mehrheit zwingend vorgeschrieben ist, die ein-

fache Mehrheit der abgegebenen Stimmen und zusätzlich die 

einfache Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen 

Grundkapitals. Zu Änderungen der Satzung, die lediglich die 

Fassung betreffen, ist der Aufsichtsrat ermächtigt. Dies gilt auch 

für die Anpassung der Satzung infolge einer Veränderung des 

Grundkapitals.

7. Befugnisse des Vorstands, insbesondere hinsichtlich der  

Möglichkeit, Aktien auszugeben oder zurückzukaufen

GENEHMIGTES KAPITAL 2021

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft 

in der Zeit bis zum 7. Juni 2026 mit Zustimmung des Aufsichts-

rats einmalig oder in mehreren Teilbeträgen um insgesamt bis 

zu 4.500.000,00 € durch Ausgabe von insgesamt bis zu Stück 

4.500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne 

Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen 

zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). Den Aktionären ist 

grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien 

können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit 

der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären 

zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit  

Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre 

ein- oder mehrmalig auszuschließen:

(i) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen bis zu einem rech- 

 nerischen Nennbetrag in Höhe von insgesamt 902.000,00 €  

 oder, sollte dieser Betrag niedriger sein, von insgesamt 10 %  

 des zum Zeitpunkt der erstmaligen Ausübung dieser Er- 

 mächtigung zum Bezugsrechtsausschluss bestehenden  

 Grundkapitals (jeweils unter Anrechnung der etwaigen Aus- 

 nutzung anderweitiger Ermächtigungen zum Ausschluss  

 des Bezugsrechts gemäß oder in entsprechender Anwen- 

 dung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG sowie unter Anrechnung  

 der Ausnutzung der Ermächtigung zum Ausschluss des  

 Bezugsrechts nach nachstehend Ziffer (ii)), wenn der Aus- 

 gabepreis der neuen Aktien den Börsenkurs der bereits  

 börsennotierten Aktien gleicher Ausstattung der Gesell- 
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 schaft zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Aus- 

 gabepreises nicht wesentlich unterschreitet;

(ii) bis zu einem rechnerischen Nennbetrag in Höhe von insge- 

 samt 902.000,00 € unter Anrechnung der Ausnutzung der  

 Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts nach vor- 

 stehend Ziffer (i), wenn die neuen Aktien gegen Sachein- 

 lagen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Erwerb  

 von Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen  

 an Unternehmen, ausgegeben werden;

(iii) soweit es erforderlich ist, um etwaige Spitzenbeträge von  

 dem Bezugsrecht auszunehmen. 

Eine erfolgte Anrechnung etwaiger Ausnutzungen anderwei-

tiger Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts ent-

fällt, soweit Ermächtigungen, deren Ausübung zu einer Anrech-

nung geführt haben, von der Hauptversammlung erneut erteilt 

werden. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-

rats die weiteren Einzelheiten der Durchführung von Kapitaler-

höhungen, insbesondere den Inhalt der Aktienrechte und die  

Bedingungen der Aktienausgabe, festzulegen.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, § 6 der Satzung nach vollstän-

diger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grund-

kapitals oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.

Vorstand und Aufsichtsrat haben im Hinblick auf die vorste-

hend beschriebene Ermächtigung zum genehmigten Kapital 

am 8. Dezember 2023 für die Dauer der Ermächtigung folgende 

Selbstverpflichtungserklärung abgegeben:

Die insgesamt auf Grund der Ermächtigungen zum Bezugs-

rechtsausschluss gemäß Punkt 7 der Tagesordnung der Haupt-

versammlung vom 8. Juni 2021 unter Bezugsrechtsausschluss 

bei Kapitalerhöhungen gegen Bar- und/oder Sacheinlagen 

ausgegebenen Aktien dürfen 5 % des Grundkapitals nicht über-

schreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 

der Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung.

ERMÄCHTIGUNG ZUM ERWERB EIGENER AKTIEN

Die Viscom AG, vertreten durch den Vorstand, ist ermächtigt, 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum 4. August 

2025 eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt 

der Beschlussfassung oder falls dieser Wert niedriger ist des 

zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden 

Grundkapitals zu erwerben. Zusammen mit anderen eigenen 

Aktien, die sich jeweils im Besitz der Gesellschaft befinden oder 

ihr nach §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, dürfen die aufgrund 

dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien zu keinem 

Zeitpunkt 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft überstei-

gen. Der Erwerb zum Zweck des Handels mit eigenen Aktien ist 

ausgeschlossen.

Der Vorstand ist ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die auf-

grund dieser oder einer früheren Ermächtigung erworben wer-

den bzw. wurden, zu allen gesetzlich zugelassenen Zwecken, 

insbesondere auch zu den folgenden Zwecken, zu verwenden:

aa) Die erworbenen eigenen Aktien können auch in anderer 

Weise als über die Börse oder mittels eines Angebots an sämt-

liche Aktionäre veräußert werden, wenn die Aktien gegen Bar-

zahlung zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenkurs 

von Aktien gleicher Ausstattung der Gesellschaft zum Zeitpunkt 

der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Als maßgeb-

licher Börsenkurs im Sinne der vorstehenden Regelung gilt der 

Mittelwert der Schlusskurse für Aktien der Gesellschaft gleicher 

Ausstattung im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren 

Nachfolgesystem) an den letzten fünf Handelstagen der Frank-

furter Wertpapierbörse vor der Eingehung der Verpflichtung 

zur Veräußerung der Aktien. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist 

ausgeschlossen. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der 

Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts entspre-

chend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußerten Aktien insgesamt 

10 % des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen und zwar 

weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt 

der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung von 

10 % des Grundkapitals sind Aktien anzurechnen, die während 

der Laufzeit dieser Ermächtigung aus genehmigtem Kapital ge-

mäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts  
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ausgegeben werden. Ferner sind auf diese Begrenzung auf  

10 % des Grundkapitals diejenigen Aktien anzurechnen, die 

zur Bedienung von Wandel- und/oder Optionsschuldverschrei-

bungen (bzw. Genussrechten oder Gewinnschuldverschrei-

bungen mit Wandlungsrecht, Optionsrecht oder Wandlungs-

pflicht oder Andienungsrecht der Gesellschaft) ausgegeben 

werden bzw. auszugeben sind, die während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung aufgrund einer Ermächtigung zur Ausgabe von 

Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen (bzw. Ge-

nussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen mit Wand-

lungsrecht, Optionsrecht oder Wandlungspflicht oder Andie-

nungsrecht der Gesellschaft) in entsprechender Anwendung 

des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts 

ausgegeben wurden. Eine erfolgte Anrechnung entfällt, soweit 

Ermächtigungen zur Ausgabe neuer Aktien aus genehmigtem 

Kapital gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG oder zur Ausgabe von 

Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen (bzw. Ge-

nussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen mit Wand-

lungsrecht, Optionsrecht oder Wandlungspflicht oder Andie-

nungsrecht der Gesellschaft) in entsprechender Anwendung 

von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG nach einer Ausübung solcher 

Ermächtigungen, die zur Anrechnung geführt haben, von der 

Hauptversammlung erneut erteilt werden.

bb) Die erworbenen eigenen Aktien können auch in anderer 

Weise als über die Börse oder mittels Angebot an sämtliche  

Aktionäre veräußert werden, soweit dies gegen Sachleistung 

Dritter, insbesondere im Rahmen des Erwerbs von Unterneh-

men, Teilen von Unternehmen oder Beteiligungen an Unterneh-

men durch die Gesellschaft selbst oder durch von ihr abhängige 

oder in ihrem Mehrheitsbesitz stehende Unternehmen, sowie 

im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen geschieht 

oder zur Erfüllung von Umtauschrechten oder -pflichten von 

Inhabern bzw. Gläubigern aus von der Gesellschaft oder von 

Konzernunternehmen der Gesellschaft ausgegebenen Wandel- 

und/oder Optionsschuldverschreibungen (bzw. Genussrechten 

oder Gewinnschuldverschreibungen mit Wandlungsrecht,  

Optionsrecht oder Wandlungspflicht oder Andienungsrecht der 

Gesellschaft) erfolgt. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist jeweils 

ausgeschlossen.

cc) Die erworbenen eigenen Aktien können ohne weiteren 

Hauptversammlungsbeschluss ganz oder teilweise eingezo-

gen werden. Sie können auch im vereinfachten Verfahren ohne  

Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechne-

rischen Betrags der übrigen Stückaktien am Grundkapital der 

Gesellschaft eingezogen werden. Die Einziehung kann auf einen 

Teil der erworbenen Aktien beschränkt werden. Erfolgt die Ein-

ziehung im vereinfachten Verfahren, ist der Vorstand zur Anpas-

sung der Zahl der Stückaktien in der Satzung ermächtigt.

dd) Darüber hinaus kann der Vorstand mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats im Fall der Veräußerung von erworbenen eigenen 

Aktien im Rahmen eines an alle Aktionäre gerichteten Angebots 

das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge ausschließen.

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem unter TOP 6 der 

Hauptversammlung der Viscom AG vom 4. August 2020 ge-

fassten Beschluss, der dem Beschlussvorschlag entspricht, der  

in der am 23. Juni 2020 im Bundesanzeiger veröffentlichten 

Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung bekanntge-

macht wurde.

8. Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft unter der  

Bedingung eines Kontrollwechsels

Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter der 

Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahme-

angebots stehen, bestehen nicht.

9. Entschädigungsvereinbarungen mit Vorstandsmitgliedern 

oder Arbeitnehmern für den Fall eines Übernahmeangebots

Weder die Anstellungsverträge mit den Vorstandsmitgliedern 

noch mit den Mitarbeitern der Gesellschaft sehen für den Fall 

eines Übernahmeangebots Entschädigungsvereinbarungen vor. 

        

Hannover, im April 2024  

 

Viscom AG  

Der Vorstand


